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♦ Gleiche Regeln für alle, fairer Wettbewerb und ein einheitliches Steuer-
system; Begriffe mit denen gern versucht wird, wirtschaftspolitische
Themen auszuschmücken oder Unzulänglichkeiten der Wirtschafts- und
Unternehmenspolitik zu überdecken. Auch in der Bankenlandschaft
wird kontrovers über Gesetze und Verordnungen diskutiert. Basel II ist
da keine Ausnahme, und die Diskussionen rund um die Verordnung
wurden mit besonderer Heftigkeit geführt.

♦ Banken nehmen in jeder Volkswirtschaft eine besondere Rolle ein.
Diese resultiert aus der Vermittlung von Geld mittels Größen-, Fristen-
und Risikotransformation an den Kapitalmärkten. Mit ihren Bankge-
schäften gehen Kreditinstitute verschiedene Risiken ein, wobei ein
Großteil durch das Kreditrisiko gekennzeichnet ist. Durch den Struktur-
wandel der letzten Jahre gelangten diese Risiken immer stärker in das
Blickfeld der Öffentlichkeit, auch unter dem Gesichtspunkt spektakulä-
rer Unternehmenspleiten wie Enron oder Worldcom. 

♦ Hauptstoßrichtung von Basel II ist wie bei Basel I die Förderung der
Bankensolidität und -stabilität. Zentrales Ziel dabei ist jedoch die Revi-
sion der Unzulänglichkeiten von Basel I. So wird durch Basel II ver-
stärkt die Ausrichtung der Eigenmittel an eine risikosensitive Mindest-
kapitalregelung angestrebt. Die Fortschritte der Banken im Risikoma-
nagement werden in den neuen Eigenkapitalrichtlinien von Basel II
zukünftig berücksichtigt.

♦ In der Presse tauchten Basel II und die möglichen Auswirkungen seiner
Einführung häufig in den Schlagzeilen auf. Auch die Politik nutzte die
Gunst der Stunde, um von den eigenen Unzulänglichkeiten abzulenken
und schürte damit Ängste in der Bevölkerung. Vor allem die Finanzie-
rung des Mittelstandes stand dabei in der Diskussion. Die Prophezeiung
einer Verknappung der Kreditversorgung durch die Banken sorgte für
etliche Unruhe. Aus heutiger Sicht ist die erwartete künstliche Verknap-
pung bisher nicht eingetreten, da ein wichtiges Ziel von Basel II ist,
nicht die Eigenkapitalkosten der Banken ansteigen zu lassen.

Basel II – Willkommen im 
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1. Basel II – Willkommen im Zentral-
staat

Gleiche Regeln für alle, fairer Wettbewerb und ein
einheitliches Steuersystem; Begriffe, mit denen
gern versucht wird, wirtschaftspolitische Themen
auszuschmücken oder Unzulänglichkeiten der Wirt-
schafts- und Unternehmenspolitik zu überdecken.
Auch in der Bankenlandschaft wird kontrovers über
Gesetze und Verordnungen diskutiert. Basel II ist
da keine Ausnahme, und die Diskussionen rund um
die Verordnung wurden mit besonderer Heftigkeit
geführt. Für die Wirtschaft stellt sich dabei die
zentrale Frage, wie sie zukünftig ihre Geschäftsakti-
vitäten finanzieren kann. In Deutschland ist der
klassische Bankkredit typisch für die deutsche
Unternehmensfinanzierung.

Der Finanzwelt ist es gelungen, mit den eingeführ-
ten Eigenkapitalrichtlinien einen einheitlichen
Rahmen als Grundlage für ihre Geschäfte zu schaf-
fen. Dabei haben diese eine dynamische Entwick-
lung durchlaufen und ihre Wirksamkeit durchaus
schon bewiesen. Doch im Zuge der aktuellen Neu-
gestaltung des globalen Finanzsystems werden die
Debatten häufig von negativen Entwicklungen
rund um Basel II als neueste Version der Eigenka-
pitalrichtlinien geprägt. Auffällig dabei ist, dass sich
hier nicht nur der Finanzsektor an dieser Diskus-
sion beteiligt, sondern sich auch die Massenmedien
explizit diesem Thema widmen.

In der Wirtschafts- und Tagespresse wird immer
wieder auf die Auswirkungen von Basel II auf die
Unternehmensfinanzierung verwiesen. Haupt-
schlagzeilenträchtig sind dabei fast immer die an-
geblich negativen Folgen, die durch die Einführung
der neuen Eigenkapitalrichtlinien entstehen. Zwei-
felsohne ist Basel II für die gesamte Wirtschaft eine
riesige Herausforderung, sowohl für Kreditinstitute
als auch für Unternehmen. Wünschenswert wäre
jedoch eine objektivere Würdigung der Aus-
wirkungen von Basel II, als dass Lobbyisten über
die Presse versuchen, nur ihre eigenen Interessen
durchzusetzen.

Dass die Schlagzeilen um Basel II mit der tatsäch-
lichen Einführung abnehmen werden, kann nicht
erwartet werden. Für viele Betroffene wäre eine
transparente und offene Diskussion aber wün-
schenswerter und zielführender. Mit unserem Arti-
kel wollen wir versuchen, ein wenig Licht ins
Dunkel für den Bereich der Finanzbranche zu brin-
gen.

11..11..  WWaass  iisstt  üübbeerrhhaauupptt  BBaasseell??  ––  EEiinn  kkuurrzzeerr  RRüücckk--
bblliicckk

Banken nehmen in jeder Volkswirtschaft eine be-
sondere Rolle ein. Diese resultiert aus der Vermitt-
lung von Geld mittels Größen-, Fristen- und Risi-
kotransformation an den Kapitalmärkten. Mit ihren
Bankgeschäften gehen Kreditinstitute verschiedene
Risiken ein, wobei ein Großteil durch das Kreditri-
siko gekennzeichnet ist. Durch den Strukturwandel
der letzten Jahre gelangten diese Risiken immer
stärker in das Blickfeld der Öffentlichkeit, auch
unter dem Gesichtspunkt spektakulärer Unterneh-
menspleiten wie Enron oder Worldcom. Begleitet
von der weiter voranschreitenden Globalisierung,
der technischen Entwicklung und der damit einher-
gehenden Vernetzung von Volkswirtschaften wurde
erkannt, dass der Zusammenbruch eines Kreditins-
titutes ungeahnte Konsequenzen nach sich ziehen
könnte.

Als 1988 Basel I unterzeichnet wurde, wusste jeder
der Unterzeichnenden, dass dies nur der Anfang
einer neuen Entwicklung sein konnte. Vor allem
die immer schneller werdenden Entwicklungen im
Finanzsystem sorgten dafür, dass es für die nationa-
len Bankaufsichtsbehörden immer schwieriger
wurde, die Risikosituation internationaler Kreditin-
stitute zu überwachen. Daher war eines der wesent-
lichen Ziele dieses Abkommens, durch internatio-
nal gültige Vorschriften über die Verwendung des
Eigenkapitals das internationale Finanzsystem zu
stabilisieren. 
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Mit Basel I wurde erstmals ein weltweit gültiger
Rahmen geschaffen, in dessen Umfeld bankauf-
sichtliche Mindestkapitalanforderungen für Kredit-
institute festgelegt wurden. In Deutschland erfolgte
die Umsetzung dieses internationalen Beschlusses
in nationales Recht mit dessen Einbindung in das
KWG. Es wurde festgelegt, dass die Eigenkapital-
unterlegungspflicht einer Bank für einen Kredit
grundsätzlich 8% betragen muss, und zwar unab-
hängig von der Bonität des Kreditnehmers. Die
Unterscheidung erfolgte nach verschiedenen Krite-
rien (Staat, Unternehmen, Bank, gesichert oder
ungesichert, etc.). 

Basel I konzentrierte sich im wesentlichen auf das
Eigenkapital einer Bank und dessen zentrale Rolle
bei der Bedienung der Gläubiger im Konkursfall.
An der pauschalen Gleichbehandlung der Kredit-
nehmer entzündete sich jedoch auch Kritik. Die
seitens der Aufsicht vorgegebenen standardisierten
Berechnungen von Kreditrisiken bildeten dabei
einen zentralen Kritikpunkt, da die ökonomischen
Risiken der einzelnen Kreditnehmereinheiten nur
bedingt durch Basel I abgebildet wurden. Innovati-
ve Finanzinstrumente (Kreditderivate, Verbriefung
von Kreditforderungen, Collateral Agreements) und
Methoden zur Kreditrisikominimierung wurden
durch Basel I nicht berücksichtigt. Eine nur geringe
Beachtung fand unter Basel I die Berücksichtigung
von Sicherheiten und Garantien. In der modernen
Portfoliotheorie werden Diversifikationseffekte be-
rücksichtigt, unter Basel I wurden Risiken lediglich
addiert. Letztendlich musste man feststellen, dass
eine Ausrichtung der Eigenkapitalanforderungen an
generellen Kredit- und Marktrisiken nicht dem tat-
sächlichen Risikoprofil eines Kreditinstituts ent-
spricht.1 In der Summe führte dies dazu, dass die
geforderte Eigenkapitalunterlegung nach Basel I
mit der bankeigenen Risikosteuerung und dem
unter ökonomischen Gesichtspunkten notwendigen
Eigenkapital nicht in sich konsistent war.   

Die Einführung von Basel II erfolgt schrittweise ab
dem 1. Januar 2007. 

11..22..  EEiinn  nneeuueess  bbüürrookkrraattiisscchheess  MMoonnsstteerr??  

In ihrer täglichen Risikobetrachtung  waren die
Banken in ihrer Entwicklung schon eindeutig
weiter, als es durch die gesetzlichen Anforderungen
vorgeschrieben war. So kam die Aufsicht nicht
darum herum, eine Anpassung der Rahmenbedin-
gungen vorzunehmen. Ein Großteil der Banken
preist zunehmend risikoadäquate Prämien für ein
eventuelles Verlustrisiko bei der Ausleihung ihrer
Gelder ein, auch wenn diese Praxis im Moment
aufgrund des Konkurrenzkampfes um Kunden mit
bester Bonität wieder ein wenig zurückgeht. 

Durch eine Neuordnung der alten Eigenkapitalver-
einbarung versuchte der Baseler Ausschuss dieser
Entwicklung Rechnung zu tragen, um eine einheit-
liche und für alle verbindliche Regelung mit gleich-
er Basis zu treffen. Ziel dieser neuen Vereinbarung
(Basel II) ist die Differenzierung bei der vorge-
schriebenen Eigenkapitalunterlegung nach der
Bonität des Kreditnehmers. Danach führt ein risiko-
armer Kredit zu einer geringeren Unterlegung, als
es bei einem risikoreichen Kredit der Fall wäre.
Doch wie wird ein Kreditnehmer in die eine oder
andere Kategorie einsortiert? Können die Banken
diese Einschätzung nach eigenem Gutdünken mit
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Abbildung 1: Die tatsächliche und die erfor-
derliche Eigenkapitalunterlegung
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ihren vorhandenen Risikomesssystemen vornehmen
oder sind dafür neue Verfahren und Abteilungen
notwendig, die damit wieder einen erhöhten Ver-
waltungsaufwand nach sich ziehen? Gibt es weitere
Risiken, die mit Eigenkapital unterlegt werden
müssen, da sie den Fortbestand einer Bank gefähr-
den können?

2. Basel II – Eine neue Welt, oder alter
Wein in neuen Schläuchen?

22..11.. ZZiieellee  vvoonn  BBaasseell  IIII

Hauptstoßrichtung von Basel II ist wie bei Basel I
die Förderung der Bankensolidität und -stabilität.
Zentrales Ziel dabei ist jedoch die Revision der Un-
zulänglichkeiten von Basel I. So wird durch Basel II
verstärkt die Ausrichtung der Eigenmittel an eine
risikosensitive Mindestkapitalregelung angestrebt.
Die Fortschritte der Banken im Risikomanagement
werden in den neuen Eigenkapitalrichtlinien von
Basel II zukünftig berücksichtigt.     

22..22..  DDaass  PPrriinnzziipp

Vergleicht man Basel I mit Basel II, so fallen einige
gravierende Unterschiede auf. Wurde bei Basel I
der Schwerpunkt vor allem auf die Höhe des
Eigenkapitals gelegt, stellt Basel II die Messung
und das Management der wichtigsten Bankrisiken
(Kredit-, Markt- und operationelle Risiken) in den
Mittelpunkt. Dabei stellt Basel II die theoretisch
maximalen Verluste einer Bankbilanz im Verlauf
eines Jahres dem tatsächlich vorhandenen Kapital-
polster der Bank gegenüber. Basel II nutzt dazu
quantitative Methoden zur Risikomessung und
transformiert sie in Regeln, durch welche die Fi-
nanzinstitute vergleichbare Abschlüsse erstellen
können. 

Die grundsätzlichen Bereiche von Basel II lassen
sich in drei Gruppen einteilen, wobei die Literatur
hier von Säulen spricht. Hierbei handelt es sich 

AA.. um die Mindestanforderungen an die Risiko-
messsysteme, 

BB.. um den bankaufsichtlichen Überprüfungspro-
zess, 

CC.. sowie um die Transparenz im Zusammenhang
mit der Marktdisziplin.
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ZZuu  AA..  DDiiee  eerrssttee  SSääuullee  vvoonn  BBaasseell  IIII::  QQuuaannttiittaattiivvee
AAnnffoorrddeerruunnggeenn  aann  ddiiee  RRiissiikkoommeessssssyysstteemmee  

Banken unterlagen auch in der Vergangenheit
quantitativen Eigenkapitalanforderungen unter
dem Gesichtspunkt der Adressausfallrisiken. 1998
kamen die sogenannten Marktrisiken hinzu. Die
Mindesteigenkapitalquote ist auch für Basel II
eines der wesentlichen Elemente. So wird wie bei
Basel I ein Verhältnis des regulatorischen Eigenka-
pitals und der risikogewichteten Aktiva in Höhe
von 8% gefordert. Grundsätzlich soll keine Bank
mehr Risiko eingehen, als sie tragen kann. Um
dieser Aussage Rechnung zu tragen, werden die
verschiedenen Risiken, denen eine Bank ausge-
setzt ist, zusammengetragen und dem vorhandenen
Eigenkapital gegenübergestellt. Die definierten
Risiken gemäß Basel I (Markt- u. Kreditrisiko)
wurden bei der Einführung von Basel II jedoch um
die operationellen Risiken (siehe nächster Absatz)
erweitert. Die Behandlung der Kreditrisiken wurde
grundsätzlich erneuert. Sie unterliegen zukünftig
einem differenzierten Risikogewichtungssystem.
Dadurch besteht die Möglichkeit, Kreditrisiken
stärker durch die Einbeziehung von externen Ra-
tingurteilen zu differenzieren. Um diese Risiken
messen und beurteilen zu können, besteht die
Möglichkeit, zwei unterschiedliche Verfahren in
Anwendung zu bringen (Standardansatz, IRB-
Ansatz).2 In Bezug auf die Risikokategorien stehen
zukünftig sowohl standardisierte Erfassungskon-
zepte als auch bankeigene feinere Modelle zur
Verfügung. Standardisierte Erfassungskonzepte
stellen einen Mindeststandard dar; bankeigene
Risikomodelle verkörpern zwar einen höheren
Entwicklungsaufwand, werden aber aufgrund ihrer
höheren Präzision durch die Aufsicht bevorzugt.   

DDiiee  NNeeuueerrsscchheeiinnuunngg  ––  OOppeerraattiioonneellllee  RRiissiikkeenn

Operationelle Risiken wurden erstmals mit der
Einführung von Basel II durch quantitative Vor-
schriften begrenzt und gerieten in den öffentlichen
Blickwinkel. Die Einführung der operationellen
Risiken erfolgte aufgrund der Möglichkeit des Ver-
sagens von internen Verfahren, Mitarbeitern oder
der im Unternehmen vorhandenen Technik. Sie
sind eng mit dem Leistungserstellungsprozess in
jedem Unternehmen verbunden. Die Existenz von
operationellen Risiken ist jedoch schon ein wenig
länger bekannt, sie wurden früher jedoch anderen
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Risiken zugeordnet. In der Bankenwelt wurde diese
Risikoart bisher wenig beachtet, und es bereitete
Schwierigkeiten, diese Risiken näher zu quantifizie-
ren.

Um die Erfassung und die Messung operationeller
Risiken durch die Kreditinstitute zu beschleunigen,
wurde ähnlich wie bei den Markt- und Kreditrisi-
ken eine Bandbreite verschiedener Ansätze für die
Umsetzung zur Verfügung gestellt. Dabei handelt
es sich um den Basisindikatorenansatz, den Stan-
dardansatz sowie um den fortgeschrittenen Bemes-
sungsansatz. Bei Anwendung des Basisindikatoran-
satzes wird die Eigenkapitalunterlegung anhand des
Dreijahresdurchschnitts des Bruttoertrages er-
mittelt. Dieser Ertrag wird mit dem festen Satz von
15% multipliziert. 

Die Weiterführung ist der sogenannte Standardan-
satz, den jedoch nur die Banken mit gewissen Min-
deststandards in Anwendung bringen können. Er
baut auf dem Basisindikatoransatz auf und teilt
zusätzlich die Geschäftsfelder der Banken in mehre-
re Bereiche ein. Innerhalb der einzelnen Geschäfts-
felder wird die Eigenkapitalunterlegung jeweils
durch Multiplikation eines Indikators der operatio-
nellen Risiken mit einem festen Prozentsatz errech-
net. Der aus dem Basisindikatoransatz bekannte
Dreijahresdurchschnitt der Erträge kommt für die
Geschäftsbereiche wieder in Anwendung, er wird
jedoch mit den festen Prozentsätzen der einzelnen
Geschäftsfelder multipliziert. Die Summe der ein-
zelnen Beträge bildet dann die Gesamteigenkapital-
unterlegung für operationelle Risiken nach den
Standardansatz.

Die anspruchvollste Lösung ist der fortgeschrittene
Bemessungsansatz. Dabei dürfen einzelne Banken,
die strenge aufsichtsrechtliche Kriterien erfüllen,
für regulatorische Zwecke auf ihre internen Daten
zugreifen. Sie erheben dabei für drei Kategorien
entsprechende Daten für standardisierte Geschäfts-
felder, für die ein operationelles Risiko besteht. Die
erste Kategorie beinhaltet einen Gefährdungsindi-
kator für das operationelle Risiko. In der zweiten
Kategorie sind die Daten zur Wahrscheinlichkeit
eines Schadenfalls enthalten, und in der dritten
Kategorie sind die Daten zur Höhe der Verluste im
Schadensfall festzuhalten. Die notwendige Eigen-

kapitalunterlegung errechnet die Bank daran an-
schließend als festen Prozentsatz ihrer erhobenen
Daten.   

ZZuu  BB..  QQuuaalliittaattiivvee  AAnnffoorrddeerruunnggeenn,,  ddiiee  zzwweeiittee  SSääuullee
vvoonn  BBaasseell  IIII

Der bankaufsichtliche Prüfungsprozess soll die Ein-
haltung der aufgestellten Mindeststandards der
Eigenkapitalanforderungen sicherstellen. Die Bank-
enaufsicht ist durch Basel II verpflichtet, sich mit
regelmäßigen Kontrollen zu versichern, dass die
Qualität der eingesetzten Verfahren und die Min-
desteigenkapitalausstattung zu jedem Zeitpunkt
gegeben war. In den USA wurden traditionell die
Ressourcen und Betriebsabläufe regelmäßig über-
prüft. Diese Überprüfung war schließlich die
Grundlage, um entsprechende Aufschläge der Ei-
genkapitalanforderungen aus den quantitativen
Normen zu verlangen.  

In der ersten Säule von Basel II wurden vor allem
quantitative Risiken beachtet. Mit der Einführung
von Basel II entwickelten die geistigen Väter auch
eine qualitative Aufsicht, mit der die in der ersten
Säule entwickelten Verfahren zum Risikomanage-
ment überprüft werden sollen. Diese Aufsicht be-
ruht auf vier Grundsätzen:

11.. Banken sollen über ein Verfahren zur Beurtei-
lung ihrer angemessenen Eigenkapitalausstat-
tung im Verhältnis zu ihrem Risikoprofil sowie
über eine Strategie zum Erhalt des vorhandenen
Kapitals verfügen. 

22.. Aufsichtsinstanzen müssen die bankinternen
Beurteilungen und Strategien zur Ausstattung
und zum Erhalt des Eigenkapitals überprüfen
und bewerten. Gleichzeitig müssen sie ange-
messene Maßnahmen ergreifen, wenn die Er-
gebnisse nicht den Anforderungen entsprechen.

33.. Die Aufsichtsinstanzen sollten von Banken er-
warten, dass sie über eine höhere Ausstattung
der Eigenmittel als den Mindeststandard verfü-
gen. 

44.. Damit die Eigenkapitalausstattung nicht unter
die Mindestquote fällt, sollte die Aufsicht ent-
sprechend frühzeitig eingreifen können, um dies
zu verhindern.3
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bietet Basel II damit möglichen Investoren einen
besseren Insolvenzschutz. 

Als entscheidender Punkt sollte dabei beachtet
werden, dass die drei Säulen nicht losgelöst vonein-
ander betrachtet werden können. Bankindividuelle
Verfahren zur Ermittlung der notwendigen Eigen-
kapitalunterlegung (Säule 1) dürfen durch Kredit-
institute erst dann in Anwendung gebracht werden,
wenn diese von der Aufsicht eingehend geprüft
wurden (Säule 2). Gleichzeitig müssen die Kredit-
institute den Finanzmarkt über die Ausgestaltung
der einzelnen Systeme im Rahmen ihrer Publizi-
tätspflicht informieren (Säule 3).5

Diese neuen Ansätze sollen in ihrer Grundsystema-
tik gegenüber Basel I umfassender und auch risiko-
gerechter sein. Der Theorie nach soll der Gesamt-
umfang des aufsichtrechtlichen Eigenkapitals un-
verändert bleiben. Mit Basel II ist eine Vereinba-
rung geschaffen worden, die weniger Vorschriften
als die alte Regelung beinhaltet. Die neuen Vor-
schriften sind im Detail jedoch komplexer und auch
schwieriger umzusetzen. Sie bieten der Bankenwelt
eine breit gefächerte Auswahl an Ansätzen zur Risi-
komessung an. 

In Abhängigkeit davon, welcher Ansatz  bei der
Rating-Ermittlung zum Einsatz kommt, wird das
Regelwerk rund um Basel II ab dem Jahresbeginn
2007 für die Kreditwirtschaft schrittweise verbind-
lich. Die Institute, die den sogenannten Standard-
ansatz oder den einfachen bankinternen Rating-
Ansatz (IRB) in Anwendung bringen, müssen ab
dem 1. Januar 2007 die neuen Regeln beachten.
Kommt der fortgeschrittene bankinterne Ansatz zur
Anwendung, gelten die neuen Regeln erst ab dem
1. Januar 2008.

3. Ansätze zur Messung von Kredit-
risiken

Durch die Einführung unterschiedlicher Ansätze
zur Messung der durch Basel II definierten Risiken
in Banken werden zukünftig erhöhte Anforderun-
gen an die Kreditwirtschaft gestellt. Für die Mes-
sung der in den drei Säulen von Basel II definierten
Risiken sowie für deren Unterlegung mit Eigenka-
pital existieren unterschiedliche Ansätze. Im folgen-
dem Abschnitt sollen die Verfahren zur Messung
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Bei sehr allgemein gehaltenen Anforderungen be-
sitzt die Aufsicht grundsätzlich einen sehr großen
Ermessenspielraum bei der Überprüfung der ge-
setzlichen Vorschriften. Dies erhöht die Gefahr von
Ungleichbehandlungen, während eine starre Regel-
bindung dazu führen kann, dass das Risikomanage-
ment sehr aufsichtsbezogen ist. Dadurch kann es
dazu kommen, dass die Weiterentwicklung und
Verbesserung von Risikomanagementsystemen auf
der Strecke bleibt.

Einer der wesentlichen Aspekte, die mit der zwei-
ten Säule von Basel II verbunden sind, ist die Be-
grenzung des Zinsänderungsrisikos. Um dabei der
Aufsicht die Überwachung der Zinsänderungsrisi-
ken zu ermöglichen, müssen Banken die Ergebnisse
ihrer internen Messsysteme zur Verfügung stellen.
Der so genannte Barwert, der durch die Banken
ermittelt wurde, wird ins Verhältnis zum Eigenkapi-
tal gesetzt. Mittels der Simulation von Zinsände-
rungsschocks wird dann zu überprüfen versucht, ob
die Banken genügend Eigenmittel vorhalten, um
entsprechende Situationen zu überstehen.4

ZZuu  CC..  DDiiee  ddrriittttee  SSääuullee  ((MMaarrkkttddiisszziipplliinn  uunndd  OOffffeenn--
lleegguunngg))

Mit Basel II wurde den Banken mittels der Verwen-
dung interner Risikomesssysteme ein erheblicher
Ermessungsspielraum bei der Ermittlung des erfor-
derlichen Eigenkapitals eingeräumt. Durch die drit-
te Säule wird eine Erhöhung der Transparenz über
die Risikopositionen einer Bank angestrebt. Ziel ist
die Disziplinierung der Kreditinstitute durch die
Finanzmarktteilnehmer. Für Aufsichtsbehörden
und Marktteilnehmer ist es schwierig, ohne eine
entsprechende Publizitätspflicht und Einhaltung
der gesetzlichen Anforderungen einen Überblick
über die entsprechenden Risikopositionen zu be-
halten.

Auch hierbei handelt es sich nur um mit den Anfor-
derungen aus der zweiten Säule vergleichbaren
Grundnormen, die sich wiederum auf vier Bereiche
beziehen. Diese sind die Anwendungsbereiche, die
Eigenkapitalstruktur, die Eigenkapitalausstattung
und die eingegangen Risiken und ihre Beurteilung.
Banken werden aufgrund dieser Vorschriften zu-
künftig mehr Offenlegungspflichten zu ihren Ge-
schäften haben. Auch vor dem Hintergrund der
International Accounting Standards (IAS/IFRS)
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des Kreditrisikos näher betrachtet werden, da sich
öffentliche Kritik hauptsächlich an ihnen entzün-
det. 

Die bisher anzutreffenden Regelungen zur Unterle-
gung von Kreditrisiken mit dem 8-fachen des haf-
tenden Eigenkapitals ist eine recht willkürliche
Regelung. Aktuell werden die Risikoaktiva in sechs
Klassen eingeteilt, die einer unterschiedlichen An-
rechnung für das Kreditvolumen unterliegen. Dies
geschieht abhängig von der Bonität der einzelnen
Kreditnehmer. 

Unter Basel II wird, wie schon mehrfach erwähnt,
eine risikogerechtere Verwendung des Eigenkapi-
tals angestrebt. Damit wird die besonders kritisierte
Gleichstellung von Kreditnehmern guter Bonität
mit denen schlechter Bonität beendet. Es ist mit
der Segmentierung in gute oder schlechte Kunden
zukünftig möglich, die Risikoprämien als Preisbe-
standteil des zu zahlenden Zinses auszuweisen. Für
die Ausreichung von Krediten müssen Banken ihre
Geschäfte neu untergliedern. Die Grobuntergliede-

rung erfolgt dabei nach der Corporate-Klasse und
dem Retail-Segment. Für das Retail-Segment
gelten geringere Eigenkapitalforderungen, da der
Baseler Ausschuss in diesem Segment von einer
natürlichen Risikodiversifikation ausgeht. 

Zur Ermittlung der Eigenkapitalunterlegung der
Kreditrisiken sind zukünftig zwei Ansätze vorgese-
hen zwischen denen die Banken wählen können.
Im Standardansatz wird die Eigenkapitalunterle-
gung anhand externer Ratings bestimmt, wobei
nicht geratete Forderungen ein Risikogewicht von
100% erhalten. Der Internal Ratings Approach
(IRB) Ansatz basiert auf bankeigenen Ratingverfah-
ren. Diese werden nach dem Basisansatz und dem
fortgeschrittenen Ansatz unterteilt. Für den Basis-
ansatz gilt, dass das Risikogewicht einer Forderung
nach der internen Benotung erfolgt; die Bank
schätzt dazu die hiermit verbundene Ausfallwahr-
scheinlichkeit, und es erfolgt eine Granularitätsan-
passung.6 Das Prinzip der Granularitätsanpassung
gilt auch für den fortgeschrittenen Ansatz, ergänzt
wird dieser neben der Schätzung der Ausfallwahr-

Risiko-
klasse

Wesentliche Risikoaktiva Bonitäts-
gewicht

Eigenkapital-
verbrauch

I
Forderungen an Zentralbanken und 

öffentliche Haushalte des Inlands sowie 
Länder aus dem OECD Bereich

0% 0,0%

II Pfandbriefe 10% 0,8%

III Forderungen an Banken im Inland und 
der Zone A 20% 1,6%

IV Hypothekarkredite, Termingeschäfte 50% 4,0%

V Bauspardarlehen 70% 5,6%

VI
Beiteiligungen, ABS/MBS, Corporates, Aktien
Forderungen an Nichtbanken sowie Banken

die nicht in der Zone A domiziliert sind
100% 8,0%

Quelle: Eigene Darstellung

Tabelle 1: Status Quo der Eigenkapitalunterlegung von Kreditrisiken
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scheinlichkeit auch um die Schätzung der Höhe des
ausgefallenen Kreditvolumens. Im Gegensatz zum
einfachen Ansatz finden hier die flexible Bewer-
tung von Garantien und der Einsatz von Kreditderi-
vaten zusätzlich Beachtung.

Betrachtet man den Standardansatz ein wenig ein-
gehender, so erkennt man, dass es sich hierbei um
eine Verschiebung der Verantwortlichkeiten handelt.
So wird nicht mehr der Kompetenz von bankspezi-
fischem Wissen vertraut, sondern es wird die Verant-
wortlichkeit auf die Ratingagenturen abgewälzt.
Dass auch diese nicht ganz fehlerfrei sind und oft
langsamer reagieren als erwartet, musste der ein
oder andere Investor, beispielsweise im Fall von
General Motors im Jahr 2005, schmerzhaft erfahren.
Auch die einzelnen Kriterien zur Anerkennung der
Agenturen sind sehr zurückhaltend formuliert, so
dass hier ein großer Ermessensspielraum entsteht.

Bei dem durch die Aufsicht neu definierten IRB-
Ansatz handelt es sich um ein vierstufiges Verfah-
ren.7 Danach muss die Bank ihre Aktiva des Anla-
gebuches nachvollziehbar in die jeweilige definierte
Kategorie einordnen (z. B. Staaten, Banken, Privat-
personen). Nach der Einteilung erfolgt die Berech-
nung der Risikokomponenten, wobei die Bank hier
zum einen den Basisansatz oder den fortgeschritte-
nen Ansatz in Anwendung bringen kann. Bei der
Festlegung der Risikogewichte werden zusätzliche
Risikoparameter wie die Ausfallwahrscheinlichkeit,
die Ausfallrate, die Höhe der Beträge bei Ausfall
sowie die Restlaufzeit in die Berechnung integriert.
Wird der Basisansatz in Anwendung gebracht,
schätzt das Kreditinstitut die Ausfallwahrscheinlich-
keit und nutzt bei den anderen Parametern die ex-
ternen Vorgaben der Bankenaufsicht. Kommt das
fortgeschrittene Verfahren zur Anwendung, besteht
für das Kreditinstitut die Möglichkeit, alle Risiko-
komponenten selbst zu schätzen. Die Aufsicht legt
dabei Wert auf eine konservative und langfristige
Schätzung. Auch diese Aussage kann man kritisch
hinterfragen, denn die Formulierung lässt einen
großen Ermessensspielraum zu und kann unter Um-
ständen zu Ungleichbehandlungen führen. Mittels
dieser ermittelten Daten wird schließlich das kredit-
nehmerspezifische Risikogewicht ermittelt. Auf
Gesamtbankebene werden die einzelnen Risiken
aggregiert und als ein Risikowert ausgewiesen. In
der vierten Stufe dieses Prozesses wird der Diversi-
fikationsgrad des Kreditportfolios ermittelt.8 Bei-

spiele für die Ermittlung der Daten findet man bei
den Publikationen der Deutschen Bundesbank.9

Ohne die Gleichstellung des internen Ratingansat-
zes mit dem Standardansatz hätte Basel II für einen
großen Teil der deutschen Kreditinstitute und Spar-
kassen sicherlich zu großen Problemen geführt. Da
in Deutschland im Gegensatz zu anderen Industrie-
nationen wie den USA nur ein geringer Teil der Un-
ternehmen geratet ist, wäre es zu einer Ungleich-
behandlung in der Eigenkapitalunterlegung gekom-
men. Daher ist die Gleichstellung des Standardan-
satzes mit dem internen Ratingansatz zu begrüßen.
Trotzdem sind viele Punkte in und um Basel II dis-
kussionswürdig, da sie einen externen Eingriff in
die Bilanzen der Kreditinstitute bedeuten und Zu-
griff auf die knappe Ressource Eigenkapital neh-
men.

Für eine Weiterführung in die Verfahrensweise, die
Berechnungen und Anwendungen der internen
Ratingansätze rund um Basel II wird auf die ein-
schlägige Literatur verwiesen.10

4. Kritik an Basel II

Aus der Wissenschaft und den USA kommt heftiger
Gegenwind gegen die Umsetzung von Basel II. In
den USA wurde die Einführung der Eigenkapitalre-
geln durch die Aufsicht auf 2009 verschoben. Auch
sollen die neuen Basel II-Bestimmungen lediglich
auf eine begrenzte Anzahl von Banken Anwendung
finden. Die acht größten amerikanischen Banken
(mit einer Bilanzsumme von durchschnittlich USD
250 Mrd.) wurden verpflichtet, ausschließlich die
fortgeschrittensten Ansätze zur Messung von Kredit-
und operationellem Risiko anzuwenden, während
die restlichen Banken weiterhin den gegenwärtigen
Basel I Bestimmungen unterliegen werden.  

Regelrecht in der Luft zerrissen wurde das Regel-
werk von den Wissenschaftlern der London School
of Economics. Die Wissenschaftler tragen dabei vor
allem Sorge um die Stabilität des Bankensystems,
die durch Basel II eigentlich gestärkt werden sollte.
Dabei wird die pauschale Unterlegung der Kreditri-
siken mit Eigenkapital ins Zentrum der Kritik ge-
rückt. Das Marktrisiko komme demnach nicht von
außen und kann nicht durch immer bessere Mess-
techniken vorhergesagt werden. Durch das Zu-

10
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sammenwirken der Banken entsteht ein endogenes
Marktrisiko. Das bedeutet, reagieren Banken auf
festgestellte Risiken, so ändert sich das Marktrisiko
entsprechend.

Diese These führte dazu, dass in den USA die Not-
bremse gezogen wurde. Die Aufsicht der Banken in
den USA untersuchte auf dieser Grundlage die Aus-
wirkungen auf die Eigenkapitalunterlegung. Abhän-
gig vom jeweiligen Risikomessverfahren waren die
Eigenkapitalerfordernisse viel geringer als beim bis-
herigen Verfahren nach Basel I. Werden jedoch die
Kapitalerfordernisse abhängig gemacht vom Ergeb-
nis der Risikomessung, werden die Banken meist
die Verfahren wählen, bei denen der Einsatz von
Eigenmitteln für sie optimal ist. Das führt im Um-
kehrschluss dazu, dass die Banken nicht das Verfah-
ren mit dem niedrigsten Risiko wählen. Die Kriti-
ker der bestehenden Regelungen fordern daher
eine Entkoppelung. Danach sollen die Aufsichtsbe-
hörden zwar darauf dringen, dass die besten Verfah-
ren zur Risikomessung verwandt werden, aber diese
nicht als Grundlage für die Eigenmittelunterlegung
verwenden. 

Würde dieser Ansatz zum Einsatz kommen, wären
Banken nicht mehr gezwungen, Positionen bei
erhöhten Risiken am Kapitalmarkt zu schließen.
Durch das Schließen von Positionen kann Druck
auf die Märkte entstehen, welcher durch gleichge-
richtete Aktionen, zu denen die Banken durch
Basel II gezwungen wären, verstärkt wird. So kann
aus einer kleinen Krise eine größere Katastrophe
und das eigentliche Ziel der Stabilität der Banken
völlig verfehlt werden. Dies hat gleichzeitig auch
Auswirkungen auf die Stabilität der Wirtschaft, so
die Kritiker. Die Bundesbank hält dem entgegen,
dass eine konsequente Umsetzung von Basel II
dazu führt, frühzeitig gegensteuern zu können.
Banken sind jedoch für ihre pro zyklische Risiko-
steuerung in Abhängigkeit vom wirtschaftlichen
Umfeld bekannt. So wird das Kreditrisiko im Ab-
schwung als notorisch zu hoch und im Aufschwung
als zu niedrig ausgewiesen. Grund hierfür sind vor
allem die zu kurzen statistischen Stützstellen für die
Berechnungen von Ausfallwahrscheinlichkeiten. Im
Ergebnis führt die Politik der Banken zu einer
schlechteren Kreditvergabe im Abschwung, als es
tatsächlich notwendig wäre, um damit die Eigenka-
pitalkosten nach Basel II zu sparen. Die Banken
können durch ihre Kreditvergabepolitik die kon-

junkturellen Ausschläge verschärfen: Im Auf-
schwung leihen sie ihren Kunden zu viel und zu
billig, während sie im Abschwung mit zu wenig
Eigenkapital ihre Kreditportfolios unterlegen.

Die Kritik der Wissenschaftler wurde zwar zur
Kenntnis genommen, aber sie blieb bisher ohne
Auswirkungen. Die Regulierer sind vielmehr mit
den einzelnen Lobbyisten beschäftigt, die sich
gegenseitig im Wettbewerb um das knappe Gut des
Eigenkapitals bekämpfen. So tragen in Deutschland
die Privatbanken ihre Grabenkämpfe gegen den
öffentlich rechtlichen Sektor aus. Jede der beiden
Gruppen befürchtet eine Benachteiligung im Wett-
bewerb um das Eigenkapital. So setzten Sparkassen
und Volksbanken im Verbund gegen die privaten
Banken durch, dass der jeweilige Verbund als Kon-
zern behandelt wird. Zukünftig müssen daher grup-
peninterne Kredite nicht mit Eigenkapital unterlegt
werden, was die privaten Banken als Wettbewerbs-
verzerrung deuten.

5. Basel II und das zukünftige Verhält-
nis von Banken zu ihren Kunden – Ein
kurzer Ausblick

In der Presse tauchten Basel II und die möglichen
Auswirkungen seiner Einführung häufig in den
Schlagzeilen auf. Auch die Politik nutzte die Gunst
der Stunde, um von den eigenen Unzulänglichkei-
ten abzulenken und schürte damit Ängste in der
Bevölkerung. Vor allem die Finanzierung des
Mittelstandes stand dabei in der Diskussion. Die
Prophezeiung einer Verknappung der Kreditversor-
gung durch die Banken sorgte für etliche Unruhe.
Aus heutiger Sicht ist die erwartete künstliche Ver-
knappung bisher nicht eingetreten, da ein wichtiges
Ziel von Basel II ist, nicht die Eigenkapitalkosten
der Banken ansteigen zu lassen. Gleichzeitig ist
durch das Anerkennen von zusätzlichen Sicherhei-
ten die Eigenkapitalunterlegung zukünftig differen-
zierter vorzunehmen, so dass es nicht zu einer
künstlichen Kreditrationierung kommen sollte. 

Für das von der Presse häufig genannte Argument,
dass das Kreditwachstum kontinuierlich zurück-
geht, muss also nicht Basel II als Argument herhal-
ten, sondern es kommen auch andere Faktoren wie
das wirtschaftliche Umfeld in Betracht. Die wirt-
schaftliche Tendenz in Deutschland war in den
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letzten Jahren nicht als wirklich positiv zu beschrei-
ben, so dass die Kreditnachfrage eher zwangsläufig
auf einem niedrigen Niveau verharrte oder zurück-
ging. Selbst die Banken mit ihren hausgemachten
Problemen wie niedrigen Erträgen und hohen
Kosten haben dazu beigetragen, dass die Kredit-
nachfrage zurückgeht. In gleichem Atemzug sind
die regulatorischen Anforderungen und damit der
Verwaltungsaufwand für die Kreditwirtschaft enorm
angestiegen. 

Auch im Anlegerverhalten wird es durch die Ein-
führung von Basel II zwangsläufig zu Veränderun-
gen kommen. Durch das verstärkte Augenmerk auf
die Bonität und die damit einhergehenden Eigen-
mittelunterlegung geraten Assetklassen wie ABS/
MBS mehr und mehr in den Blickwinkel der insti-
tutionellen Anleger. Spezialisierte Asset-Manager,
die frühzeitig auf diese Umstände reagiert haben,
sollten von dieser Entwicklung profitieren. Für
institutionelle Anleger mit geringen Eigenkapital-
quoten wird es zukünftig jedoch schwieriger, ihre
Aktivseite den Ertragsanforderungen entsprechend
zu gestalten.

Kreditinstitute in den USA könnten von der Ver-
schiebung der Einführung von Basel II negativ be-
einflusst werden. Wenn sie weiterhin der pauscha-
len Eigenmittelanforderung unterliegen, besteht
die Möglichkeit, dass sie im Wettbewerb um das
Eigenkapital benachteiligt werden. Problematisch
dabei ist, dass Basel II in den USA bisher nur für
einen verschwindend geringen Anteil der Kredit-
institute gelten soll. In Deutschland lebt die Dis-
kussion über Benachteiligungen im Wettbewerb
wieder auf zwischen den drei Säulen des Kreditge-
werbes. Dabei geht es hauptsächlich um die Verga-
be von Krediten innerhalb eines der Sektoren und
ob diese Kredite mit Eigenkapital unterlegt werden
müssen. 

Lazard Asset Management

Zusammenfassend kann man also sagen, dass Basel
II zwar Auswirkungen auf die Kreditvergabepolitik
der Banken hat, Basel II aber nicht allein schuld ist
an Verwerfungen in der Kreditpolitik. Trotzdem
sind alle Auswirkungen heute noch nicht erkenn-
bar, und die Praxis muss zeigen, ob sich die neuen
Eigenkapitalverordnungen wirklich bewähren oder
nachgebessert werden müssen.
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